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11 - Reglement für die Reservierung und Benutzung von 

 Räumen 
 

1. Allgemeines 

Die Räume der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen 

dienen den Veranstaltungen der Kirchgemeinde. Die Kirchenpflege kann die 

Räume mit oder ohne besondere Auflagen auch anderen Institutionen und 

Gruppen vermieten, soweit Aufgaben und Interessen der Kirchgemeinde dadurch 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

2. Betriebskommission 

Für Fragen des Betriebes und der Vermietung der Räume setzt die Kirchenpflege 

eine Betriebskommission, bestehend aus 1 Mitglied der Kirchenpflege, einer/m 

Sekretär*in und einer/m Sigrist*in ein.  

 

3. Benutzungszeiten 

Die Räumlichkeiten der Kirchgemeinde können auch sonntags, sobald sie frei 

sind, gemietet werden. Anlässe müssen bis 24 Uhr inklusive Aufräumen beendet 

sein. Bei Einzelveranstaltungen kann die Betriebskommission eine Verlängerung 

bewilligen. Ab 22 Uhr muss auf die Nachbarschaft Rücksicht genommen werden: 

Fenster schliessen, im Aussenbereich kein lautes Reden, ausserhalb der Räume 

keine Lärmbelästigung. 

 

In folgenden Zeiträumen werden die Räumlichkeiten grundsätzlich nicht 

vermietet: 

• Während den Schulferien 

• Während der Konfirmationswochenenden  

• Auffahrtswochenende 

• Pfingsten 

• Bettag 

• während den Zeiten für grössere Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten 

• Am Tag vor der KG festgelegten Grossveranstaltungen gelten Sperrzeiten. 

 

4. Benutzung der Kirche Bottmingen 

Für die Benutzung der Kirche Bottmingen bei Abdankungen von nicht-christlichen 

Glaubensangehörigen gilt, dass eine christliche Pfarrperson die Feier mitleiten 

und mitverantworten muss. („Öffentliche Urkunde über die Bestellung einer 

Personaldienstbarkeit“ vom 1. Sept. 1958 inklusive Nachtrag von 2009.) 

 

5. Durchführung von Kasualien 

Für die Durchführung von Taufen, Trauungen und Abdankungen in den Räumen 

der Kirchgemeinde verweisen wir zusätzlich auf die entsprechenden Reglemente. 
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6. Benutzungsgesuche 

Interessent*innen richten ihre Anfrage mindestens 3 Wochen vor dem Anlass 

mit dem offiziellen Formular an die Verwaltung. Eine vorherige mündliche 

Abklärung wird empfohlen. Wünsche (s. Gebührenreglement Punkt 4) werden 

zeitgleich der/dem zuständigen Sigrist*in mitgeteilt. Die Bewilligung durch die 

Vertretung der Betriebskommission erfolgt schriftlich. 

Für die Vermietung der Jugendräume Bottmingen wird das Ressort Kinder 

Jugend und Familien, für musikalische Anlässe die Musikkommission 

beigezogen. 

 

7. Rechnungsstellung 

Nach der Bewilligung des Gesuchs erfolgt die Rechnungsstellung, zahlbar netto, 

innert 30 Tagen. Im Schadensfall oder bei unsachgemässer Raumübergabe kann 

eine Nachrechnung gestellt werden. 

 

8. Verantwortung und Haftung 

Für jede Veranstaltung ist eine volljährige Person als verantwortlich zu 

bezeichnen. Diese haftet gegenüber der Kirchenpflege für das Einhalten der 

Reglemente und für die Folgen von deren Nichteinhaltung. Die Kirchgemeinde 

übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, sowie Diebstähle 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Für Schäden, die durch die 

Raumnutzung verursacht werden, haftet die auf dem Gesuch unterzeichnete 

Person. Schäden werden verrechnet. 

Gäste werden darauf aufmerksam gemacht, dass nur die vorhandenen 

Parkplätze der Kirchgemeinde und die markierten Parkfelder in der Umgebung 

benutzt werden dürfen. 

 

9. Sorgfaltspflicht 

Die Vorbereitung der benützten Räume (Aufstellen von Tischen und Stühlen, etc.) 

ist grundsätzlich Sache der Benützer*innen. Zu den Räumen, den Einrichtungen 

und dem Mobiliar ist Sorge zu tragen. 

 

10. Raum- und Schlüsselübergabe und -Rückgabe 

Die Schlüssel Ab- und Rückgabe erfolgt gegen Quittung. 

Räume und Schlüssel werden durch die/den Sigrist*in oder die Verwaltung 

übergeben und wieder zurückgenommen.  

Bei Verlust des Schlüssels ist es Pflicht der veranstaltenden oder 

verantwortlichen Person, die Verwaltung der Kirchgemeinde unverzüglich zu 

informieren (Telefon 061 425 70 50). Für anfallende Kosten wird eine Gebühr 

von CHF 100.— verrechnet. 

Alle Räume sind wie angetreten und besenrein, die Küchen in gereinigtem 

Zustand zurückzugeben. Abfall wird ökologisch getrennt. Nachreinigung durch 

die Kirchgemeinde ist kostenpflichtig. 
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11.  Alkoholausschank 

Es gelten die gesetzlichen Regeln (Bier und Wein ab 16 Jahren, Alcopops und 

Spirituosen ab 18 Jahren).  

 

12.  Rauchen 

In allen Räumen ist Rauchverbot! 

 

13.  Gebühren 

Für die Benutzung der Räume wird eine Gebühr gemäss Gebührenreglement 

erhoben. Die Veranstaltenden sind verantwortlich für das Einholen von 

behördlichen Bewilligungen falls erforderlich und die Bezahlung der dafür 

erhobenen Gebühren. 

 

14.  Präsenz der Sigrist*innen 

Bei Veranstaltungen in den Kirchen ist in der Regel ein/e Sigrist*in anwesend. 

Die technischen Anlagen dürfen nur nach vorheriger Instruktion durch die/den 

Sigrist*in benutzt werden. 

 

15. Schlussbestimmungen 

Dieses Reglement wird den Verantwortlichen zusammen mit dem Gesuch 

zugestellt und ist Bestandteil der Bewilligung. 

 


